
n· " 13der Beilagen zu den Stenograpbfschen Protokollen 
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

... �. �-�_ .. - -5"21--,.&--
I nu. �M'iI�" 

A N T R A G  Pri.: 115. MAI 199ä 

der Abgeordneten Hums, Mag. Kukacka 

und Genossen 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gelegenheitsverkehrs­

gesetz geändert wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem das Gelegenheitsverkehrsgesetz geändert 

wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Gelegenheitsverkehrsgesetz, BGBI. Nr. 85/1952, zuletzt ge­

ändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 129/1993, wird wie 

folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 und 2 lauten: 

"(1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gelten für 

die gewerbsmäßige Beförderung von Personen mit Kraftfahr­

zeugen, ausgenommen die gewerbsmäßige Beförderung von Per­

sonen im Kraftfahrlinienverkehr auf Grund des Kraftfahr­

liniengesetzes 1952, BGBI. Nr. 84. 

(2) Soweit dieses Bundesgesetz nicht besondere Bestim­

mungen trifft, gilt für die diesem Bundesgesetz unterlie­

genden Gewerbezweige (Abs. 1) die Gewerbeordnung 1973 mit 

der Maßgabe, daß die Gewerbe nach dem Gelegenheitsver­

kehrsgesetz als bewilligungspflichtige gebundene Gewerbe 

gelten. " 

2. Dem § 1 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) Der mit den Kraftfahrzeugen des Linienverkehrs der 

Post- und Telegraphenverwaltung und des Kraftwagendienstes 

der österreichischen Bundesbabnen ausgeübte Gelegenheits­

verkehr unterliegt nicht den Bestimmungen dieses Bundes-
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gesetzes. " 

3. In § 2 Abs. 1 entfällt der Klammerausdruck "( § 5 Z 2 GewO 

1973) " und in § 8 Abs. 2 tritt an die Stelle des Klammer­

ausdruckes "( § 20 8 GewO 1973) " der Klammerausdruck "(§ 175 

GewO 1973) ". 

4. § 5 lautet: 

" (I) Die Konzession darf nur erteilt werden, wenn neben 

den allgemeinen Voraussetzungen für die Ausübung eines 

bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbes 

1. die Zuverlässigkeit, 

2. die finanzielle Leistungsfähigkeit und 

3. die fachliche Eignung (Befähigungsnachweis) 

vorliegen. Der Bewerber hat überdies entsprechend dem be­

absichtigten Konzessionsumfang (§ 4) in der in Aussicht 

genommenen Standortgemeinde oder einer daran unmittelbar 

angrenzenden Gemeinde über die erforderlichen Abstellplät­

ze außerhalb von Straßen mit öffentlichem Verkehr zu ver­

fügen. Sämtliche Voraussetzungen müssen während der gesam­

ten Dauer der Gewerbeausübung vorliegen. Werden diese Vor­

aussetzungen vom Gewerbetreibenden nicht mehr erf üllt, so 

ist die Konzession unbeschadet der Best{mmungen der § §  87 

bis 91 der Gewerbeordnung 1973 von der zur Erteilung der 

Konzession zuständigen Behörde zu entziehen. 

Die zuständige Gliederung der Landeskammer der gewerbli­

chen Wirtschaft ist vor der Erteilung der Konzession oder 

der Genehmigung der Ubertragung der Ausübung des Gewerbes 

an einen Pächter aufzufordern, zur Frage der Leistungsfä­

higkeit des Betriebes ein Gutachten abzugeben. § 340 Abs. 

2 GewO 1973 gilt sinngemäß; dies gilt nicht für das Gäste­

wagen-Gewerbe mit Personenkraftwagen. 

(2) Für das Gästewagen- Gewerbe mit Personenkraftwagen 

sind die finanzielle Leistungsfähigkeit (Abs. 1 Z 2) und 

die fachliche Eignung (Befähigungsnachweis) (Abs. 1 Z 3) 
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nicht erforderlich. 

(3) Die Zuverlässigkeit ist insbesondere dann nicht gege­

ben, wenn 

1. der Antragsteller oder Gewerbeberechtigte von einem 

Gericht zu einer drei Monate übersteigenden Frei­

heitsstrafe oder zu einer Geldstrafe von mehr als 

180 Tagessätzen verurteilt wurde, solange die Ver­

urteilung weder getilgt ist noch der Beschränkung 

der Auskunft aus dem Strafregister unterliegt (§ § 1 

bis 6 Tilgungsgesetz 1972, BGBl. Nr. 68) , oder 

2. dem Antragsteller oder Gewerbeberechtigten auf Grund 

der geltenden Vorschriften die Bewilligung zur Aus­

übung des Personenbeförderungsgewerbes rechtskräftig 

entzogen wurde oder 

3. der Antragsteller oder Gewerbeberechtigte wegen 

schwerwiegender und wiederholter Verstöße gegen die 

Vorschriften über 

a) die für den Berufszweig geltenden Entlohnungs­

und Arbeitsbedingungen oder 

b) die Personenbeförderung, insbesondere die Lenk­

und Ruhezeiten der Fahrer, die Gewichte und 

Abmessungen der Kraftfahrzeuge 
.
und die Sicherheit 

im Straßenverkehr und der Kraltfahrzeuge, 

rechtskräftig bestraft wurde. 

(4) Bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Be­

triebes hat die Behörde darauf Bedacht zu nehmen, daß die 

wirtschaftliche Lage des Bewerbers, insbesondere seine 

Einkomrnens- und Vermögensverhältnisse, die ordnungsgemäße 

Gewerbeausübung erwarten läßt. Die Prüfung der Leistungs­

fähigkeit des Betriebes entfällt, wenn der Rechtsträger, 

der gemäß § 11 Abs. 3 bis 6 GewO 1973 durch sechs Monate 

zur weiteren Gewerbeausübung auf Grund der Konzession ei­

nes anderen Rechtsträgers berechtigt ist, spätestens drei 

Monate vor Ablauf der im § 11 Abs. 3 bis 6 GewO 1973 fest­

gelegten sechsmonatigen Frist um die Erteilung einer Kon-
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zession ansucht, die der gemäß § 1 1  Abs. 3 bis .6 GewO 1973 

weiter ausgeübten vollinhaltlich entspricht. 

(5) Tritt in den Betrieb eines Einzelkaufmanns ein Ge­

sellschafter ein, so darf die durch den Eintritt des Ge­

sellschafters entstandene Personengesellschaft auf Grund 

der diesem Betrieb entspreChenden Konzession des Einzel­

kaufmannes das Gewerbe durch längstens sechs Monate nach 

der Eintragung der Personengesellschaft in das Firmenbuch 

weiter ausüben. Die Personengesellschaft hat die Eintra­

gung und die weitere Ausübung innerhalb von zwei Wochen 

nach der Eintragung anzuzeigen. Nach Ablauf von sechs Mo­

naten nach der Eintragung endigt die Konzession. Die An­

zeige ist bei der für die Erteilung der Konzession zustän­

digen Behörde zu erstatten. Wenn die Voraussetzungen gege­

ben sind, hat diese Behörde die Anzeige mit Bescheid zur 

Kenntnis zu nehmen; sind die Voraussetzungen nicht gege­

ben, so hat die Behörde dies mit Bescheid festzustellen 

und die weitere Gewerbeausübung zu untersagen. Für die 

Erteilung der Konzession an die Personengesellschaft gilt 

Abs. 6. 

(6) Die Erteilung einer Konzession für die mit Omnibussen 

ausgeübten Gelegenheitsverkehre erfordert neben der Erfül­

lung der sonstigen Voraussetzungen 

a) bei einer natürlichen Person, daß sie österreichi­

scher Staatsbürger ist und ihren Wohnsitz im Inland 

hat; 

b) bei einer Personengesellschaft, daß sie ihren Sitz 

im Inland hat und mehr als 75 % ihrer persönlich 

haftenden Gesellschafter sowie alle zur Vertretung 

berechtigten Gesellschafter österreichische Staats­

bürger sind, die ihren Wohnsitz im Inland haben. 

Stehen einer Personengesellschaft oder einer juri­

stischen Person Anteilsrechte an einer Personenge­

sellschaft zu, so haben diese die ihrer Rechtsform 

entsprechenden Voraussetzungen gemäß der vorstehen-

521/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)4 von 13

www.parlament.gv.at



.. 

- 5 -

den Regelung oder der lit. c zu erfüllen; 

c) bei einer juristischen Person, daß sie ihren Sitz im 

Inland hat, die Mehrheit der Mitglieder jedes ihrer 

leitenden Organe (wie Geschäftsführer, Vorstand, 

Aufsichtsrat) einschließlich ges Vorsitzenden öster­

reichische Staatsbürger sind und die Stimmrecht ge­

währenden Anteilsrechte zu mehr als 75 % österrei­

chischen Staatsbürgern, dem Bund, einem Land oder 

einer Gemeinde zustehen; stehen Anteilsrechte einer 

juristischen Person oder einer Personengesellschaft 

zu, so haben diese die ihrer Rechtsform entsprechen­

den Voraussetzungen gemäß der vorstehenden Regelung 

oder der lit. b zu erfüllen. Sofern eine Aktienge­

sellschaft Eigentümerin ist, müssen die Aktien der 

Gesellschaft auf Namen lauten und die Übertragung 

nach der Satzung an die Zustimmung der Gesellschaft 

gebunden sein. 

(7) Der Landeshauptmann kann von den in Abs. 6 lit. b und 

c angeführten Voraussetzungen ganz oder teilweise befrei­

en, wenn eine Personengesellschaft hinsichtlich ihrer aus­

ländischen Gesellschafter oder eine juristische Person 

hinsichtlich ihrer ausländischen Organe, Gesellschafter 

oder Aktionäre (ihrer ausländischen Eigentümer stimm­

rechtsgewährender Anteilsrechte) nachweist, daß in deren 

Heimatstaat oder in dem Staat, in dem eine der in Abs. 6 

lit. b und c genannten Gesellschaften mit Anteilsrechten 

ihre Hauptniederlassung oder ihren Sitz hat, 

a) keine oder höchstens die gleichen wie die in Abs. 6 

lit. b und c festgelegten Beschränkungen gelten und 

b) bei der Ausübung des gewerbsmäßigen Gelegenheitsver­

kehrs mit Omnibussen durch eine unter österreichi­

scher Beteiligung nach den Rechtsvorschriften des 

betreffenden Staates bestehende juristische Person 

oder Personengesellschaft keinen anderen wie immer 

gearteten Beschränkungen unterliegt, als eine ohne 

ausländische Beteiligung bestehende juristische Per-
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son oder Personengesellschaft, und wenn anzunehmen 

ist, daß die wirtschaftliche Ordnung des betreffen­

den Staates mit derjenigen österreichs gleich oder 

gleichwertig ist und die Ausübung des Gewerbes durch 

die betreffende juristische Person oder Personenge­

sellschaft den öffentlichen Interessen, insbesondere 

den Interessen der österreichischen Wirtschaft, 

nicht zuwiderläuft. 

(8) Die in Abs. 6 lit. b und c angeführten Voraussetzun­

gen müssen während der gesamten Dauer der Gewerbeausübung 

vorliegen. Werden diese Voraussetzungen vom Gewerbetrei­

benden nicht mehr erfüllt, so ist die Konzession unbescha­

det der Bestimmungen der § §  87 bis 91 der Gewerbeordnung 

1973 von der zur Erteilung der Konzession zuständigen Be­

hörde zu entziehen. " 

5. In § 10 Abs. la und Ib in der Fassung BGBl. Nr. 129/ 1993 

wird der Ausdruck " Hotelwagen-Gewerbe" ersetzt durch den 

Ausdruck "Gästewagen-Gewerbe ". 

6. In § 10a Abs. 3 und 5 werden die Worte " Bundesminister für 

Verk�hr" durch die Worte "Bundesminister für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr" ersetzt. 

7. § 14 Abs. 1 bis 4 lauten: 

" (1) Abgesehen von gemäß dem V. Hauptstück der Gewerbe­

ordnung 1973 zu ahndenden Verwaltungsübertretungen begeht 

eine Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis 

zu 100 000 S zu ahnden ist, wer 

1. die Zahl der Fahrzeuge ohne Genehmigung gemäß § 4 

Abs. 2 vermehrt; 

2. den Bestimmungen des § 6 zuwiderhandelt; 

3. den Bestimmungen des § 8 zuwiderhandelt; 

4. eine Beförderung gemäß § 9 ohne die erforderliche 

Bewilligung durchführt; 
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5. die gemäß § 10a festgelegten Tarife nicht einhält; 

6. andere als die in Z 1 bis 5 genannten Gebote oder 

Verbote dieses Bundesgesetzes oder der auf Grund 

dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen nicht 

einhält. 

(2) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 1, 2, 4, 

5 und 6, sowie bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 

3, wenn es sich um Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmung 

des § 8 Abs. 2 handelt, hat die Geldstrafe mindestens 

5 000 S zu betragen. 

(3) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 5 ist das· 

gewährte unzulässige Entgelt für verfallen zu erklären. 

(4) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß § 366 Abs. 1 Z 1 

GewO 1973 hat die Geldstrafe mindestens 5 000 S zu betra-

gen. " 

8. Nach § 15 Abs. 2 werden folgende Abs. 2a und 2b eingefügt: 

" (2a) § 335a GewO 1973 findet in Verfahren auf Grund die­

ses Bundesgesetzes keine Anwendung. 

(2b) Auf Grund des Bescheides, mit dem eine Konzession 

erteilt wurde, hat die Bezirksverwaltungsbehörde einen -

Gewerbeschein auszufertigen, aus dem der Inhaber der Kon­

zession, die genaue Bezeichnung des Gewerbes und des 

Standortes der Gewerbeausübung, gegebenenfalls eine Be­

schränkung auf Grund einer etwa erteilten Nachsicht vom 

Befähigungsnachweis oder andere Bedingungen, Beschränkun­

gen oder Auflagen, und das Datum des Bescheides ersicht­

lich sind. " 

9. § 15 Abs. 3 und 4 lauten: 

"(3) Den Bundespolizeibehörden kommt in ihrem örtlichen 
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Zuständigkeitsbereich die Handhabung der zur gewerbepoli­

zeilichen Regelung auf Grund des § 10 Abs. 1 bis 2 dieses 

Bundesgesetzes erlassenen Vorschriften für die diesem Bun­

desgesetz unterliegenden Gewerbe und die Bestrafung der 

übertretungen dieser Vorschriften zu. 

(4) In den Fällen, in denen gegen den Bescheid des Lan­

deshauptmannes eine Berufung zulässig ist, entscheiden 

über die Berufungen in Angelegenheiten dieses Bundesgeset­

zes die unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern. I! 

10. (Verfassungsbestimmung) § 26 Abs. 2 lautet: 

1!(2) (Verfassungsbestimmung) § 1 Abs. 3 dieses Bundesge­

setzes, in der Fassung BGB1. Nr. 129/1993 tritt mit 1. Ju­

li 1993 in Kraft. I! 

11. § 26 Abs. 4 lautet: 

"(4) § 2 Abs. 2, § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2, § 5 Abs. 4 bis 

8, § 5a, § 6 Abs. 1, § 7 Abs. 3, § 15 Abs. 5, § 16 und 

§ 18 dieses Bundesgesetzes, in der Fassung BGBI. Nr. 

129/1993, treten mit Inkrafttreten des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum in Kraft;- "/ 

12. Nach § 26 Abs. 4 wird folgender Abs. 4a eingefügt: 

"(4a) § 1 Abs. 1 und 2 und § 5 Abs. 1 bis 3 dieses Bun­

desgesetzes, in der Fassung BGB1. Nr. 129/1993 und BGB1. 

Nr ..... /1993, treten mit 1. Juli 1993 in Kraft. "  

: .. 

13. § 26 Abs. 5 lautet: 

"(5) § 2 Abs. 2, § 5a Abs. 1 Z 1, § 1 1  und § 16 Abs. 2 

dieses Bundesgesetzes, in der Fassung BGB1. Nr. 45 2/1992 

treten mit 1. Juli 1993 außer Kraft. " 
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14. Nach § 26 Abs. 5 wird folgender Abs. Sa eingefügt: 

" (5a) § 1 Abs. 4 und § 5 Abs. 4 bis 8 dieses Bundesgeset­

zes, in der Fassung BGB1. Nr. /1993, treten mit 1. Juli 

1993 in Kraft und mit dem Inkrafttreten des Abkommens über 

den Europäischen Wirtschaftsraum außer Kraft. " 

Es wird beantragt diesen Antrag unter Verzicht auf die 

erste Lesung dem Verkehrsausschuß zuzuweisen. 

r h 
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VORBLATT 

Problem: 

Durch das Inkrafttreten der Novelle zur Gewerbeordnung 1973 

(BGB1. Nr. 29/1993) und das Nichtinkrafttreten des EWR am 

1.7.1993 würde es bei der Vollziehung des Gelegenheitsver­

kehrsgesetzes teilweise zu Problemen kommen. 

Ziel: 

Anpassung des Gelegenheitsverkehrsgesetzes an die Gewerbe­

ordnung. 

ProblemlöslIDg: 

In einigen Bestimmungen des Gelegenheitsverkehrsgesetzes 

wird das 1nkrafttreten von Bestimmungen, die erst mit dem 1n­

krafttreten des EWR-Abkommens in Kraft treten (BGB1. Nr. 

129/ 1993), vorgezogen; ebenso werden Verweise auf die Gewerbe­

ordnung in der ab 1. Juli 1993 geltenden Fassung berichtigt 

und klargestellt. 

Alternativlösungen: 

Keine 

Kosten: 

Keine 

EG-Konformität: 

Ist gegeben, da es sich größtenteils nur um ein teilweises 

Vorziehen der Geltung der Novelle zum Gelegenheitsverkehrsge­

setz im Rahmen der EWR-Anpassung (BGB1. Nr. 129/ 1993) handelt. 

521/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)10 von 13

www.parlament.gv.at



E r 1 ä u t e r u n  g e n  

Allgemeiner Teil 

Durch die Novelle zur Gewerbeordnung, BGB1. Nr. 29/1993, die 

mit 1. Juli 19 93 in Kraft treten wird, und auf Grund des 

Nichtinkrafttretens des Abkommens über den Europäischen Wirt­

schaftsraum mit 1. Juli 19 93 ist es notwendig, einige Bestim­

mungen und Zitate im Gelegenheitsverkehrsgesetz zu ändern und 

einige Bestimmungen, die erst mit dem EWR in Kraft treten wür­

den, vorzuziehen. Insbesondere i�t - da die Gewerbeordnung im 

Rahmen des Gelegenheitsverkehrsgesetzes subsidiär anzuwenden 

ist - festzulegen, daß hinsichtlich der Subsidiarität die Be­

stimmungen der Gewerbeordnung für bewilligungspflichtige ge­

bundene Gewerbe anzuwenden sind. 

Darüber hinaus soll im Rahmen dieser Novelle auch die derzeit 

beim Verfassungsgerichtshof anhängige Bestimmung über die Zu­

ständigkeit der unabhängigen Verwaltungssenate als Berufungs­

instanzen in Administrativangelegenheiten saniert werden. Dazu 

wird es erforderlich sein, daß vor Kundmachung dieses Bundes­

gesetzes die Zustimmung aller Länder zu dieser Bestimmung 

(§ 15 Abs. 4) eingeholt wird. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung dieses Bundesgeset­

zes ergibt sich aus Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG ( "Angelegenheiten 

des Gewerbes und der Industrie ") . 
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Besonderer Teil 

Zu Z 1 (§ 1 Abs. 1 und 2): 

Hier wird das Inkrafttreten des mit BGBl. Nr. 129/1993 (EWR­

Anpassungs-Novelle) neuformulierten § 1 Abs. 1 und 2 vorgezo­

gen. Zudem wird klargestellt, daß nunmehr subsidiär neben den 

allgemeinen Bestimmungen der Gewerbeordnung jene besonderen 

Bestimmungen der Gewerbeordnung, die für bewilligungspflichti­

ge gebundene Gewerbe gelten, anzuwenden sind. 

Zu Z 2 (§ 1 Abs. 4): 

Es handelt sich hierbei nur um eine Änderung der Absatzbe­

zeichnung. Diese Bestimmung entspricht dem Wortlaut des gel­

tenden § 1 Abs. 2. 

Zu Z 3 (§ 2 Abs. 1 und § 8 Abs. 2): 

Hier handelt es sich um eine Anpassung der Zitate an die, Ge­

werbeordnungs-Novelle. 

Zu Z 4 (§ 5): 

Diese Bestimmung entspricht inhaltlich jener der EWR-Anpas­

sungs-Novelle (Abs. 1 bis 3) . Aus formalrechtlichen Gründen 

muß sie jedoch zeitlich vorgezogen werden, da es sonst bis zum 

Inkrafttreten der EWR-Novelle keine entsprechenden Regelungen 

gäbe und bei Inkrafttreten des EWR ansonsten nochmals eine No­

vellierung durchgeführt werden müßte. Zugleich wird sicherge­

stellt, daß die durch die GewO-Novelle vorgenommene Änderung 

der Bezeichnung des "Hotelwagen ... Gewerbes " in "Gästewagen-Ge­

werbe " übernommen wird. 

In den Absätzen 4 bis 8 tritt auf Grund des Bundesgesetzes 

über das Firmenbuch an Stelle des Wortlautes "Personengesell­

schaft des Handelsrechtes" der Wortlaut, "Personengesel-lsch aft "  

und die Verweisungen werden richtiggestellt. Zugleich werden 

aus Gründen der Systematik die bisherigen Absätze 2 und 3 so­

wie 4 und 5 ohne inhaltliche Änderungen in jeweilS einen Ab­

satz (4 und 5) zusammengefaßt. 

Zu Z 5 (§ 10 Abs. la und lb) und Z 6 (§lOa Abs. 3 und 5): 

Hier handelt es sich um redaktionelle Berichtigungen. 
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Zu Z 7 (§ 14): 

Hier werden bloß Zitate richtiggestellt. 

Zu Z 8 (§ 15 Abs. 2a und 2b): 

Durch Abs. 2a wird die Möglichkeit der Verfahrensdelegation an 

die Bezirksverwaltungsbehörde aus Gründen der Einheitlichkeit 

der Vollziehung ausgeschlossen. 

Abs. 2b regelt die Ausstellung des Gewerbescheines. 

Zu Z 9 (§ 15 Abs. 3 und 4): 

Im Abs. 3 handelt es sich um eine redaktionelle Berichtigung. 

Zu Abs.4 wäre vor Kundmachung des Gesetzes die Zustimmung der 

Länder einzuholen, da der Verfassungsgerichtshof in einem Er­

kenntnis zu § 5 1  VStG festgestellt hat, daß im Falle der über­

tragung von Angelegenheiten auf die unabhängigen Verwaltungs­

senate vor Kundmachung einer solchen üb�rtragungsbestimmung 

die Zustimmung der Länder einzuholen ist. 

Zu Z 10 (Verfassungsbestimmung § 26 Abs. 2): 

Hier wird die Inkrafttretensbestimmung betreffend das Fiaker­

gewerbe mit 1. Juli 1993 festgesetzt. 

Zu Z 11, 12, und 14 (§ 26 Abs. 4 bis 5a): 

Die Inkrafttretensbestimmungen sind entsprechend anzupassen, 

wobei zu berücksichtigen ist, daß die EWR-relevanten Bestim­

mungen noch nicht in Kraft sind, und sicherzustellen ist, daß 

es nach dem Inkrafttreten aller EWR-relevanten Vorschriften zu 

keiner Normenkollision kommt. 

Zu Z 13 (§ 26 Abs.5): 

§ 2 Abs. 2 und § 5a Abs. 1 Z 1 sind aus dem Rechtsbestand aus­

zuscheiden, da das Fiakergewerbe ab 1. Juli 19 93 nicht mehr in 

die Bundeskompetenz fällt; die Bestimmung des § 16 Abs. 2 wur­

de vollinhaltlich in § 5 Abs. 1 aufgenommen, sodaß § 16 Abs. 2 

entfallen kann. 
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